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1. 

»Katholizismus« ist ein neuzeitlicher Begriff,

der nach dem Ende des konfessionellen Zeital

ters Eingang in die politisch-soziale Sprache

Europas fand. Er fungiert heute als Chiffre für

die Gesamtheit der Lebens- und Frömmig

keitsformen sowie der politisch-weltanschau

lichen Wahrnehmungsmuster und Mentali

tätslagen der katholischen Bevölkerungsseg

mente moderner Gesellschaften. Im engeren

Sinne werden als » Katholizismus« die im

19. Jahrhundert entstandenen politisch-so

zialen Bewegungen (west-)europäischer Ka

tholiken bezeichnet, die sich in Reaktion auf

die Umbrüche der politischen Modeme (Auf

klärungsphilosophie, politische und indus

trielle Doppelrevolution) entwickelten und

häufig geschlossene >katholische Milieus<

ausbildeten. Erst seit den 1960er Jahren löste

sich dieser >Milieu-Katholizismus< durch die

Individualisierungsschübe der >Zweiten Mo

deme< und die von defensiver Abschottung

auf aggiornamento Oohannes XXIII.) umge

stellte Grundoption des II. vatikanischen

Konzils (1962-1965) allmählich auf.

2. 

Der Milieu-Katholizismus integrierte sich 

u.a. durch die sog. Neuscholastik, die seit

den 1830er Jahren an kirchlichen Hoch

schulen Italiens gelehrt und durch Leo XIII.

(vgl. Aeterni patris 1879) in den Stand einer

quasi-offiziellen Schulphilosophie der katho

lischen Kirche erhoben wurde. Die neuscho

lastische Naturrechtslehre kennzeichnet sich

durch eine essentialistisch eng geführte Inter

pretation des philosophisch-theologischen

Schrifttums Thomas von Aquins und speist

sich aus Beständen des politischen Aristotelis

mus, stoischer >Weltvernunft<-Motive und
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feudalgesellschaftlich-organologischer Ordo

Vorstellungen. Sie baut schroffe Frontstel

lungen zur individualistisch-vernunftrecht

lichen Aufklärungsphilosophie auf und traut 

ihrem >kirchengebundenen Naturrechtsden

ken< (Franz-Xaver Kaufmann) eine irrtums

freie Einsicht in die unveränderliche - vom 

Schöpfergott der Welt eingestiftete - >We

sensnatur< der Dinge zu, die als >für alle Men

schen guten Willens< nachvollziehbar behaup

tet wird. Auf dieser Grundlage zeigte sich die 

katholische Kirche, auch wenn die Neuscho

lastik im Katholizismus keineswegs unum

stritten war (vgl. Stegmann/Langhorst 2000, 

713 ff.), bis zum II. Vatikanum davon über

zeugt, über einen umfassenden, zeitlos gülti

gen Entwurf wohlgeordneten gesellschaft

lichen Lebens zu verfügen, der den jeweils 

regierenden politischen Autoritäten als letzt

verbindliche Richtschnur ihren Handelns 

vorgelegt werden könne und müsse. 

Heute hat sich die sozialphilosophische 

Landschaft des Katholizismus erheblich plu

ralisiert. An die ehemalige >Einheits-Linie< 

der Neuscholastik wird nur noch selten ange

knüpft. Stattdessen dominieren vielschichtige 

und oft heterogene Versuche, Anschluss an 

das Komplexitätsniveau und Normativitäts

profil der politischen Modeme zu finden 

und aktuelle sozialphilosophische Grundan

sätze (v.a., aber nicht nur im Rahmen diskurs

theoretisch-universalistischer und herme

neutisch-interpretativer Ethikkonzeptionen) 

produktiv zu rezipieren (vgl. u. a. Hengsbach/ 

Emunds/Möhring-Hesse 1993; Gabriel 2002). 

Damit verbindet sich die Tendenz, verstärkt 

biblisch-theologisch zu arbeiten, um nach 

dem methodischen Dreischritt >Sehen - Ur

teilen - Handeln< Ooseph Cardijn) die gesell

schaftlichen Realitäten >im Lichte des Evan

geliums< und >vorrangig für die Armen< zu in

terpretieren und auf dieser Grundlage nicht 

mehr allgemeingültige Ordnungsmodelle auf-
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zustellen, sondern v.a. das politische Engage

ment von Christen in konkreten gesellschaft

lichen Konfliktlagen zu inspirieren. Insofern 

kann heute von >der< politischen Philosophie 

des Katholizismus nicht mehr gesprochen 

werden. 

Dennoch lassen sich - nicht zuletzt anhand 

der Theorieentwicklung der päpstlichen So

zialenzykliken - typische Grundmotive ka

tholischer Sozialphilosophie ausweisen, die 

der politischen Ethik des Katholizismus bis 

heute ein spezifisches Profil verleihen. 

3. 

3.1. Zu dem bekanntesten Inhalten der ka

tholischen Sozialphilosophie gehören die drei 

schon vor dem Konzil allgemein anerkannten 

Ordnungs- bzw. Sozialprinzipien der Persona

lität, Solidarität und Subsidiarität (seit 1997 

kann auch die Nachhaltigkeit als ein weiteres 

>Sozialprinzip< der kirchlichen Soziallehre

gelten, vgl. Für eine Zukunft in Solidarität und

Gerechtigkeit, Nr. 122ff.), die einen spezifi

schen >dritten Weg< jenseits von >Individua

lismus< und >Kollektivismus< zu beschreiben

versuchen.

Das Personalitätsprinzip artikuliert die an

thropologische Grundüberzeugung, dass der 

Mensch als Abbild Gottes ein mit Vernunft 

begabtes und zur moralischen Selbstbestim

mung aufgefordertes geist-leibliches Wesen 

ist, das sich gleichermaßen durch Sozialität 

und Individualität kennzeichnet. Als >auf Ge

meinschaft hin angelegtes Wesen< und >auto

nom-individuelles Subjekt moralischer Ent

scheidung< lässt sich der Mensch als Person 

dementsprechend weder in den Kategorien 

eines atomistischen Individualismus noch in 

denen eines gemeinschaftszentrierten Kom

munitarismus erfassen. In einer klassischen 

Formulierung postuliert das Personalitäts

prinzip die unbedingte Würde der mensch

lichen Person als »Träger, Schöpfer und das 

Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen« 

Uohannes XXIII., Mater et magistra (1961), 

Nr. 218). 

Das Solidaritätsprinzip, das v.a. von der >soli

daristischen< Schule der Jesuiten Heinrich 

Katholizismus, politische Philosophie im 

Pesch, Gustav Gundlach und Oswald von 

Nell-Breuning ausgearbeitet wurde, thema

tisiert die in der sozialen Wesensnatur des 

Menschen ebenso wie in den Funktionszusam

menhängen der Gesellschaft angelegte wech

selseitige Abhängigkeit und Verbundenheit 

der Menschen. Es bezeichnet die > Tatsache un

entrinnbarer Gemeinverstrickung<, die in der 

katholischen Sozialtradition zugleich anthro

pologisch-naturrechtlich als >Seinsprinzip< 

und empirisch-soziologisch als >soziales Fak

tum< arbeitsteilig ausdifferenzierter Indus

triegesellschaften angesprochen wird. Mit der 

Einsicht in diesen de facto-Solidarzusammen

hang verbindet sich normativ das Moralprin

zip der >Gemeinhaftung<, d.h. der wechselsei

tigen Verantwortung der Individuen für die 

Gemeinbelange und der Gemeinschaft für die 

Bedürfnisse des Einzelnen (vgl. Nell-Breuning 

1980, 46ff.). Inwiefern hier ein bei naturrecht

lichen Argumentationen vielfach konstatierter 

>naturalistischer Fehlschluss< von >Sein< auf

>Sollen< vorliegt, ist umstritten.

Das Subsidiaritätsprinzip schließlich, das

1931 als »höchst gewichtiger sozialphiloso

phischer Grundsatz« (Pius XI, Quadragesimo

anno, Nr. 79) festgeschrieben wurde, will die

Wechselbeziehungen zwischen dem Einzel

nen, den Familien und Nachbarschaften, den

intermediären Assoziationen und den über

geordneten Institutionen kommunaler und

föderaler Art bis hin zu den nationalstaatli

chen (und seit dem Vatikan um II zunehmend

auch weltgesellschaftlichen) Ordnungsinstan

zen normieren. So soll sich - der damaligen

und im Katholizismus bis heute nachwirken

den statisch-konzentrisch angelegten Gesell

schaftswahrnehmung zufolge - die »weitere

und übergeordnete Gemeinschaft« gegen

über den Einzelnen und den je »kleineren

und untergeordneten Gemeinwesen« am

Prinzip der >Hilfe zur Selbsthilfe< orientieren

und sich gleichermaßen von einem >Hilfsge

bot< wie von einem >Kompetenzanmaßungs

verbot< leiten lassen. Das katholische Hilfs

prinzip der Subsidiarität unterscheidet sich

dabei deutlich von der individualistisch-libe

ralen Lesart der Subsidiarität, die auf Fremd

hilfe-Maximen zunächst skeptisch reagiert
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und Hilfsansprüche nicht per se, sondern 
nur in besonderen Notfällen für legitim er
achtet. 

3.2. Der Topos des Gemeinwohls wurde in 
der katholischen Sozialphilosophie lange 
Zeit substantialistisch als eine vorab festste
hende, naturrechtlich deduzierbare Ziel- und 
Zweckbestimmung sozialer Gemeinschaften 

(von der Familie bis zum Staat) verstanden, 
die als den Individuen zugleich >vor- und auf

gegeben<, menschlicher Wahl- und Dispositi

onsfreiheit mithin entzogen galt. In Reaktion 
auf den Missbrauch der Gemeinwohlformel 

in den totalitären Staaten des 20. Jahrhun
derts hat sich jedoch ein funktionaler Ge

meinwohlbegriff durchgesetzt, der personale 
Autonomie und demokratische Selbstregie
rung mit der klassischen Gemeinwohlformel 
zu verbinden versucht. Dementsprechend 

wird das Gemeinwohl nun definiert als »die 
Gesamtheit jener Bedingungen des gesell
schaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen 
als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres 
und leichteres Erreichen der eigenen Voll
endung ermöglichen« (II. Vatikanum, Gau
dium et spes (1965), Nr. 26). 

Im heutigen Katholizismus hat das Kon
zept des Gemeinwohls seine einstige Rele

vanz jedoch weithin eingebüßt. Stattdessen 
dominieren die jüngeren Begriffe der >sozia
len Gerechtigkeit<. Das im 19. Jahrhundert 

entstandene Konzept der iustitia socialis er

hielt durch die Enzyklika Quadragesimo anno 
(1931) in dem Maße einen prominenten Ort 
in der katholischen Sozialphilosophie, wie 

dieses Konzept auch die mit der Wirtschafts
dynamik des Industriezeitalters aufgeworfe

nen Fragen der Lohngerechtigkeit und der 
Reichtumsverteilung einer kapitalistischen 
Klassengesellschaft zu bearbeiten erlaubte. So 
zielt die soziale Gerechtigkeit- anders als die 

statisch angelegte, geschlossene Trias der drei 
klassischen Gerechtigkeiten der aristotelisch

thomistischen Tradition (iustitia commutativa, 
iustitia distributiva, iustitia legalis)- nicht mehr 
nur auf das Handeln staatlicher Autoritäten 
bzw. die wechselseitigen Rechtspflichten 
zwischen Individuen und staatlicher übrig-
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keit, sondern auch auf die sozialen Struktu
ren der Gesellschaft als Ganze und verpflich
tet sie auf ein umfassendes »Reformpro

gramm« gesellschaftlicher Erneuerung im 
Namen von »sozialer Gerechtigkeit und so

zialer Liebe« (Quadragesimo anno, Nr. 126). 
Der von sozialen Klassengegensätzen zer

rissenen Industriegesellschaft wurden dabei 
lange Zeit Konzeptionen einer >klassenfreien 
Gesellschaft< entgegengesetzt, die in ihren 
Leitbildern oft in einer problematischen, weil 
für autoritär-organizistische Gesellschafts
modelle allzu anschlussfähigen Weise an vor
modernen Traditionen einer berufständisch

korporativ gegliederten Ordnungsstruktur 

anknüpften (vgl. Stegmann/Langhorst 2000, 
713 ff.). Heute spielen fundamentale Alterna
tivmodelle zu einer marktwirtschaftlichen 
Grundordnung im Katholizismus nur noch 
eine geringe Rolle; der Akzent liegt zumeist 
auf einer nachdrücklichen Einforderung bzw. 

Verteidigung universaler sozialer Grund
rechte und des Prinzips der Sozialpflichtig

keit des Eigentums, der Einrichtung solidari

scher Sozialversicherungen, einer effektiven 
Armutsbekämpfung und einer gerechteren 
Vermögensverteilung im Rahmen gegebener 

kapitalistischer Wirtschaftssysteme. Der Staat 
als >Hüter des Gemeinwohls< habe hier nicht 

nur macht- und rechtsstaatliche, sondern auch 
kultur- und wohlfahrtsstaatliche Zwecke zu 
erfüllen. Das wohlfahrtsstaatliche Prinzip ge

hört insofern von Anfang an zum Kern der ka

tholischen Staatslehre. Lediglich ein >Versor
gungsstaat<, der die Selbsthilfepotenziale der 

»kleineren Gemeinschaften« entwerten und

die soziale Sicherung der Bevölkerung zu ei
ner ausschließlichen Staatsaufgabe machen
will, wird deutlich zurückgewiesen.

In diesem Sinne fordert auch das Kon
zept der >Beteiligungsgerechtigkeit<, das v.a. 
durch den Hirtenbrief der US-amerikani

schen Bischöfe »Wirtschaftliche Gerechtig
keit für alle« (1986) prominent geworden ist, 

über die Fragen reiner Verteilungsgerechtig

keit hinaus eine aktive Partizipation aller am 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Leben der Gesellschaft: In dem Maße, wie der 
Mensch als soziales Wesen das Recht und die 
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Pflicht »zu aktiver und produktiver Teil

nahme am Gesellschaftsleben« hat, hat die 
Gesellschaft ihm »diese Teilnahme zu ermög

lichen« und deshalb »die Pflicht, wirtschaft

liche und soziale Institutionen einzurichten, 
damit die Menschen einen Beitrag zur Gesell
schaft leisten können, auf eine Art, die die 

Freiheit und die Würde ihrer Arbeit respek
tiert« (Nr. 71; 72). 

3.3. Der katholischen Sozialphilosophie gilt 
der Mensch nicht nur als soziales, sondern 
auch als tätiges Wesen, das sich durch die Ar

beit »als Mensch verwirklicht, ja gewisserma

ßen >mehr Mensch wird«< und dadurch »am 
Werk des Schöpfers teilnimmt und es im ge

wissen Sinne im Rahmen seiner mensch

lichen Möglichkeiten weiterführt und voll
endet« Oohannes Paul II, Laborem exercens 
(1981), Nr. 9,3; 25, 2). Sie formuliert das Prin
zip des >Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital<, 
fordert ein >Recht auf Arbeit< für alle und 

weist die privatrechtlich-liberale Konzeption 
eines individuell auszuhandelnden >freien 
Lohnvertrags< als ungenügend zurück. 

Die katholische Eigentumslehre greift auf 
Thomas von Aquin zurück, der das in der 
altkirchlichen Tradition zumeist bestrittene 
Recht auf Privateigentum im Grundsatz 
deutlich bejaht hatte, und zwar v.a. aus 
alltagspragmatischen Klugheitserwägungen. 
So postuliert Thomas zwar das naturrecht

liche Prinzip des Gemeingebrauchs (usus com
munis) der Dinge, räumt aber ein legitimes 
Privateigentumsrecht bei deren >Anschaffung 

und Verwaltung< (potestas procurandi et dispen
sandt) ein. Die erste Sozialenzyklika (Leo XIII., 

Rerum novarum, 1891), die u.a. die sozialisti
sche Eigentumskritik zurückweisen will, ver
sucht dagegen - weniger im Rekurs auf Tho

mas als in Anlehnung an das von Locke 
stammende Argument des legitimen Eigen
tumserwerbs durch Arbeit - ein grundlegen

des Naturrecht auf Privateigentum auszu

weisen (ebd., 7f.), wodurch die katholische 
Sozialphilosophie für lange Zeit in den Ruf 

geriet, in den sozialen Klassenkämpfen der 

Zeit das Privateigentum >heilig gesprochen< 
zu haben. Seit Quadragesima anno betont die 

Katholizismus, politische Philosophie im 

kirchliche Soziallehre dagegen die gleichran
gige »Doppelseitigkeit« (Quadragesima anno, 
Nr. 49) von Individual- und Sozialfunktion 

des Eigentums: jene gewährleiste, dass »jeder 

für sich und die Seinen sorgen könne«, wäh
rend diese darauf abziele, dass mittels des Ei
gentumsrechts »die vom Schöpfer der ganzen 

Menschheitsfamilie gewidmeten Erdengüter 
diesen ihren Widmungszweck wirklich erfül
len« (ebd., Nr. 45). Die Individualfunktion 

des Privateigentums als Voraussetzung per
sonaler Selbstbestimmung, auf die alle Men

schen einen gleichen Rechtsanspruch haben, 

wird dabei zusehends >universalisiert< und 
>demokratisiert<. So werden angesichts der
»um sich greifenden Erscheinungsformen

der Armut[ ... ] die Vorenthaltung des Privat
eigentums in vielen Teilen der Welt, auch un
ter jenen Systemen, die das Recht auf Pri

vateigentum zu einem ihrer Schwerpunkte
machen« Oohannes Paul II, Centesimus annus
(1991), Nr. 6, 2), kritisiert und als Abhilfe u.a.
auch Sozialisierungsmaßnahmen erwogen.

Die katholische Eigentumslehre fokussiert
also auf die Teilhabe aller am gesellschaftli
chen Produktivvermögen und will den Staat,
etwa mit der klassischen sozialkatholischen

Forderung nach >Entproletarisierung des Pro
letaritats< durch >Vermögensbildung in Ar
beitnehmerhand<, entsprechend in die Pflicht

nehmen (vgl. Schäfers 1998, 409ff.).

3.4. Zu den oft monierten Schwachstellen 
der katholischen Sozialphilosophie gehört 
v.a. ihre Staatslehre, die sich bis weit in
das 20. Jahrhundert hinein nicht vom Leit

bild eines katholischen Glaubensstaates mit
geordneter Zusammenarbeit von weltlichen
und kirchlichen Autoritäten zu lösen ver

mochte. Sie verfügt bis heute nicht über eine
ausgearbeitete Demokratietheorie, die in der
Lage wäre, auf die neuzeitliche Säkularisie
rung der Legitimationsgrundlagen politi

scher Herrschaft angemessen zu reagieren.

Im neuscholastischen Denken gründen die 

Autorität und Souveränität der Staatsgewalt 

im naturrechtlich vorgegebenen Wesenszweck 
der politischen Gemeinschaft, nicht in einer 
Beauftragung durch die Herrschaftsunter-
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worfenen. So konnte Leo XIII. zwar eine 

staatstheoretische Indifferenzerklärung ge

genüber verschiedenen Staatsformen abge

ben, sofern diese sich dem Gemeinwohl ver

pflichten (Libertas praestantissimum, 1888); 

eine normative Anerkennung des säkularen 

Selbstverständnisses moderner Demokratien, 

die aus der >politisch-religiösen Einheitskul

tur< (Ernst Troeltsch) des Mittelalters heraus

gefallen sind und nicht mehr religiös oder 

naturrechtlich vorgegebenen Zweckbestim

mungen, sondern nur noch den bewussten 

politischen Willenserklärungen der Staats

bürger verpflichtet sind, ließ sich auf dieser 

politikphilosophischen Grundlage aber nicht 

gewinnen. 

Erst die staatstotalitären Erfahrungen von 

Faschismus und Stalinismus führten dazu, 

dass auch im Katholizismus die lange Zeit 

verworfene bürgerlich-liberale Tradition der 

individuellen Abwehrrechte gegenüber den 

Herrschaftsansprüchen staatlicher und kirch

licher Autorität immer mehr Anerkennung 

fand. Das II. vatikanische Konzil, das sich 

deutlich um Distanz zum neuscholastischen 

Paradigma bemühte, zielte dann auch offi

ziell auf eine vorbehaltlose Adaption der poli

tisch-moralischen Grundüberzeugungen der 

Modeme. Daran knüpfen auch einige Neuak

zentuierungen in den Sozialenzykliken Jo

hannes Pauls II. an. Hier ist insbesondere 

die Formel von der >Subjektivität der Gesell

schaft< (Laborem exercens, Nr. 14,7; Centesimus 

annus, Nr. 13,2 u.ö.) zu nennen, die v.a. den 

politischen Subjektstatus der jenseits von 

Markt und Staat angesiedelten »verschiede

nen Gruppen und Vereinigungen, in denen 
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sich die Gesellschaft artikuliert« (Centesimus 
annus, Nr. 48,2), in den Blick nimmt und sich 

als anschlussfähig für aktuelle zivilgesell

schaftliche Demokratiekonzeptionen erwei

sen könnte (vgl. Große Kracht 1997, 259ff.). 
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